jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 49a RGV

RGV - Reisegebuhrenvorschrift 1955

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)Fur die Aufwendungen, die mit der Teilnahme an
1. 1.Schulveranstaltungen im Sinne der Schulveranstaltungenverordnung, BGBI. Nr. 498/1995, und
2. 2.gleichwertigen Veranstaltungen, die an den Padagogischen Hochschulen durchgefihrt werden,
verbunden sind, haben Lehrer abweichend von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Anspruch auf
Reisegebtihren, die unter Bedachtnahme auf die Art dieser Veranstaltungen und die mit der Teilnahme an ihnen
verbundenen Gegebenheiten vom zustandigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin oder
dem Bundeskanzler durch Verordnung festzusetzen sind.

2. (2)In der Verordnung sind die Ermittlungsgrundlagen der Reisekostenvergutung unter Berlcksichtigung der
tatsachlichen Aufwendungen zu regeln. Die Festsetzung der Reisezulage hat in der Verordnung je nach Art der
Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung in einheitlichen Satzen zu erfolgen, wobei vom Betrag der Tagesgebuhr
des Tarifes | auszugehen ist. Ein tatsachlicher Mehraufwand fur die Nachtigung ist dartber hinaus unter
Zugrundelegung der Nachtigungskosten festzusetzen, die an der Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung
teilnehmende Schuler je Nacht zu tragen haben.

3. (3)Abweichend von & 25 Abs. 2 erster Satz bedUrfen Auslandsdienstreisen anlaRlich der Leitung oder Begleitung
einer Schulveranstaltung gemaR der Schulveranstaltungenverordnung nicht der Zustimmung des zustandigen
Bundesministers.

In Kraft seit 01.04.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1995_498_0/1995_498_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/rgv/paragraf/25
file:///

	§ 49a RGV
	RGV - Reisegebührenvorschrift 1955


